
 
             Stand 03/2010 
 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen –  
 
1. Geltung der Bedingungen 
1.1 Diese Bedingungen gelten gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 
 
1.2 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmers erfolgen ausschließlich auf-
grund dieser Geschäftsbedingungen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
 
2. Angebote und Vertragsabschluss 
2.1. In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind – auch bezüglich der Preisangaben – 
freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote halten wir uns 30 Kalendertage 
ab dem Datum des Angebotes gebunden. 
  
2.2. Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung 
Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten kündbar. Tritt bei Langfristverträgen (Verträ-
ge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und unbefristete Verträge) eine Erhöhung der Lohn-, 
Material- oder der Energiekosten von mehr als 2,5 % ein, so sind wir berechtigt, eine angemessene 
Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. Ist eine verbindliche 
Bestellung nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Besteller für einen bestimmten 
Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge (Zielmenge) zugrunde. 
Nimmt der Besteller weniger als die Zielmenge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis angemessen zu 
erhöhen. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche 
Mengen mindestens 3 Wochen vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch 
einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich Zeit oder Menge 
durch den Besteller verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei ist unsere Kalkulation maßge-
bend. 
 
3. Preise, Preisänderungen 
3.1 Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise 
zuzüglich Umsatzsteuer. Eine Berechnung der Umsatzsteuer unterbleibt nur in den Fällen, in denen 
die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen gegeben sind. 
 
3.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise „ab Werk“ (Incoterms 2000) 
ausschließlich Verpackung. 
 
3.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkostenände-
rungen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nach-
weisen. 
 
3.4 Ersatzteillieferungen und Rücksendung reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der 
Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungs-
kostenpauschale zuzüglich zu der Vergütung der von uns erbrachten Leistung. 
 
4. Lieferzeiten Lieferverzögerung 
4.1 Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, eine 
verbindliche Lieferfrist wurde schriftlich zugesagt. 
  
4.2 Der Beginn und die Einhaltung von vereinbarten Lieferfristen setzen die Erfüllung der Mitwir-
kungspflichten, insbesondere den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Bei-
stellungen, Unterlagen, Genehmigungen, Untersuchungen, Freigaben und die Einhaltung der verein-
barten Zahlungsbedingungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig ordnungsgemäß erfüllt, verlängern sich die Lieferfristen angemessen; dies gilt nicht, wenn 
der Lieferer die Verzögerung allein zu vertreten hat. 
 
4.3 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns nicht zu vertreten-
de Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, Arbeits-
kämpfe, auch solche die Zulieferanten betreffen, zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten 
Lieferfristen angemessen. 
 



 
 

4.4 Sind wir mit unserer Lieferung in Verzug, hat der Besteller auf unser Verlangen innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erklären, ob er auf der Lieferung besteht oder seine anderen gesetzlichen 
Rechte geltend macht. 
 
4.5 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist. 
 
4.6 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach An-
zeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lager-
geld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % 
des Preises der Gegenstände der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrige-
rer Lagerkosten ist nicht ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug 
bleiben unberührt. 
 
4.7 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Bestel-
ler unzumutbar. 
 
5. Versand und Gefahrübergang 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person 
übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk verlassen hat. Wird der Versand auf Ver-
anlassung des Bestellers verzögert oder nicht ausgeführt, geht die Gefahr mit der Meldung der Ver-
sandbereitschaft auf ihn über.  
 
6. Beanstandungen und Mängelrügen 
6.1 Erkennbare Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich, spätestens 15 Tage nach Empfang der 
Ware schriftlich zu rügen. Andere Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich zu rügen. Maßgeblich ist jeweils der Eingang der Rüge bei uns. 
 
6.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom 
Besteller ersetzt zu verlangen. 
 
6.3 Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sachmängelansprüche für jeweilige Mängel 
ausgeschlossen. 
 
 
7. Sach- Rechtsmängelhaftung 
7.1 Sachmängelansprüche richten sich, falls nicht anders bestimmt ist, nach gesetzlichen Bestimmun-
gen. Die Sachmängelansprüche verjähren, spätestens jedoch in 12 Monaten nach dem Zeitpunkt der 
Warenlieferung, ggf. nach der Lieferung am im Vertrag festgelegten Bestimmungsort. 
 
7.2 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeit-
punkt des Gefahrenübergangs vorlag, können wir als Nacherfüllung nach unserer Wahl den Mangel 
beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern. 
 
7.3 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut. 
 
7.4 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller, unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprü-
che, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder ein Preisnachlass 
verlangen. 
 
7.5 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, richten sich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Sie sind jedoch insoweit  ausgeschlossen, als sich die Aufwendungen erhöhen, weil 
der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers 
verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Ge-
brauch. 
 
7.6 Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 
 
 
 
 
 



 
 

7.7 Sachmängel sind nicht 
- natürlicher Verschleiß;  
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer 
Behandlung, Lagerung oder Aufstellung, der Nichtbeachtung von Einbau- und Behandlungsvorschrif-
ten oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen; 
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Ein-
flüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware au-
ßerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen. 
 
7.8 Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn die Ware von fremder Seite oder durch Einbau von 
Teilen fremder Herkunft verändert wird, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusam-
menhang mit der Veränderung steht. Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der 
Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Mate-
rial vorgeschrieben hat. 
 
7.9 Falls der Gegenstand der Lieferung oder Leistung ein Werk im Sinne einer Wärmebehandlung - 
einschließlich Schweißen - des vom Besteller gelieferten Erzeugnisses ist, haften wir für die Sach-
mängel nicht, die durch eine ordnungsgemäße Behandlung des Erzeugnisses laut entsprechenden 
technischen Normen entstanden sind. Der Besteller ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der an 
uns gelieferten Angaben und für die Bestellung der richtigen vorgenannten Wärmebehandlung mit 
Rücksicht auf die spätere Verwendung des Erzeugnisses verantwortlich. 
 
7.10 Ansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich Rückgriffsansprüche des Bestellers sind 
ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseitigung des Mangels durch eine nicht von uns autori-
sierte Fachwerkstatt/Servicestelle hat durchführen lassen. 
 
7.11 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten 
die Bestimmungen dieser Ziffer 7 entsprechend. 
 
8. Haftungsbegrenzung 
8.1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des 
Bestellers gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb 
nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind und nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstiger Vermögensschäden des Bestellers. 
 
8.2. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unsere 
gesetzliche Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 
Angestellten - nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
 
8.3. Sie gilt auch nicht beider Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen von 
zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Partner 
gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware  entstanden sind, abzusichern. 
 
8.4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen. 
 
8.5. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
 
9 Eigentumsvorbehalt 
9.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns 
aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche vor, vor allem bis zur vollständigen Bezahlung 
des vereinbarten Preises. 
 
9.2 Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse im Rahmen seines 
ordnungemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung ent-
stehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 9.1 genannten Ansprüche Mit-
eigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Miteigentum un-
terliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unse-
res Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis und der 



 
 

durch die Verarbeitung oder Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Ver-
bindung haben. 
 
9.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzah-
lung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Wei-
terveräußerung unseres Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, 
unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Die abgetretenen Forde-
rungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 9.1. Der Besteller ist zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach dieser Ziffer 9.3 können wir 
widerrufen, wenn der Besteller seinen Vertragspflichten uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nach-
kommt, insbesondere wenn er in Zahlungsverzug gerät. Diese Rechte erlöschen auch ohne ausdrück-
lichen Widerruf, wenn der Besteller seine Zahlungen länger als nur vorübergehend einstellt. 
 
9.4 Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er in unse-
rem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der 
Weiterveräußerung zustehen, sowie uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die 
Abtretung der Forderungen auszustellen. 
 
9.5 Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden 
Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfän-
dungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstän-
de oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, 
die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer 
Wiederbeschaffung des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten ein-
gezogen werden können. 
 
9.6 Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder einer sonstigen schuldhaften Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten des Bestellers die Herausgabe der in unserem Vorbehalts- oder Sicherungsei-
gentum stehenden Gegenstände zu verlangen. Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so liegt nur 
dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich erklären. 
 
9.7 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten und 
die sofortige Rückgabe der Lieferungen zu verlangen. 
 
9.8 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um 
mehr als 10 %, so werden wir auf Verlangen des Bestellers insoweit Sicherungen nach unserer Wahl 
freigeben. 
 
 
10. Zahlung 
10.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen nach Rechnungsstellung ohne 
Abzug zahlbar. 
Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt 
stets nur erfüllungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind 
sofort fällig. 
 
10.2 Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, 
dieser insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, sind wir berechtigt, die 
gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Zudem sind wir in 
diesem Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. 
 
10.3 Stellt der Besteller seine Zahlungen endgültig ein und/oder wird ein Insolvenzverfahren über sein 
Vermögen beantragt, so sind wir auch berechtigt, von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertrages 
zurückzutreten. 
Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen zunächst auf 
dessen ältere Schulden anzurechnen.  
10.4 Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, den jeweiligen gesetzlichen Ver-
zugszins zu berechnen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. Dem Besteller bleibt es in den vorbezeichneten Fällen unbenommen, einen geringeren 
Schaden nachzuweisen, der dann maßgeblich ist. 
 
10.5 Die Aufrechnung seitens des Bestellers ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um rechtskräfti-
ge festgestellte oder von uns nicht bestrittene Gegenforderungen handelt. 
 



 
 

11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
11.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für 
die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
11.2 Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch be-
rechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben. 

 


